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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1989

Norm

ASVG §252 Abs2 Z1

Rechtssatz

Da das Gesetz nur darauf abstellt, daß die Schulausbildung oder Berufsausbildung unter anderem durch Krankheit

verzögert wurde, aber keinerlei Einschränkung hinsichtlich des Zeitpunktes einer solchen Verzögerung enthält, kommt

es auf die zeitliche Lagerung des Verzögerungsgrundes nicht an. Dieser kann daher auch schon vor der Aufnahme der

Schulausbildung oder Berufsausbildung gegeben sein.

Entscheidungstexte

10 ObS 121/89

Entscheidungstext OGH 09.05.1989 10 ObS 121/89

Veröff: SSV-NF 3/59

10 ObS 59/92

Entscheidungstext OGH 24.03.1992 10 ObS 59/92

Auch; Veröff: SSV-NF 6/36
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